
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2025 
mit Bestätigungsvermerk 
 
 
 
innn.it e. V. 
Berlin 
 
Träger: 
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen 
Leverkusen GmbH 



innn.it e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 4.008,00 8

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 14.945,55 14

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kre-
ditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten 3.819.280,06 2.828

3.838.233,61 2.850
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P A S S I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024
EUR TEUR

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Ergebnisvorträge

Ideeller Bereich 2.859.313,39 2.099

II. Jahresergebnis 876.294,77 761

III. Ergebnisvortrag 0,00 -76

3.735.608,16 2.784

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 56.323,00 35

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 29.095,18 23

2. Sonstige Verbindlichkeiten 17.207,27 8

46.302,45 31

3.838.233,61 2.850
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innn.it e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

2025 2024
EUR TEUR

1. Spendeneinnahmen 3.027.772,40 2.281

2. Sonstige betriebliche Erträge 22.488,09 10

3.050.260,49 2.291

3. Personalaufwand 1.175.229,87 641

Zwischenergebnis 1.875.030,62 1.650

4. Abschreibungen des Anlagevermögens
und Sachanlagen 22.532,34 8

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 992.451,16 910

Zwischenergebnis 860.047,12 732

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 26.068,11 39

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Darlehen 2.945,00 0

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.875,46 10

9. Ergebnis nach Steuern, zugleich Jah-
resüberschuss/-fehlbetrag 876.294,77 761
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innn.it e. V.
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den innn.it e. V., Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des innn.it e. V., Berlin, – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-

pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-

ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
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resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen des Vereins abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
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tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 16. April 2026

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Dr. Thomas Drove Joris Pelz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Steuerberater Steuerberater
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